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Information zum Betreuungsgutscheinsystem 
 
Im Kanton Bern wird die Betreuung in Kitas mit Betreuungsgutscheinen vergünstigt. kids & co 
Kitas von profawo Bern sind beim kantonalen Betreuungsgutscheine-System zugelassen. 
 
Was bedeutet das für mich? 
 

 
  

•Um von der finanziellen Unterstützung von der Gemeinde und des Kantons profitieren 
zu können, müssen Sie einen Betreuungsgutschein via das System KiBon bei Ihrer 
Wohngemeinde beantragen. 

•Der Gutschein kann anschliessend in einer unserer Berner kids & co Kitas eingelöst 
werden.

•Wenn Sie keinen Gutschein bei der Gemeinde beantragen oder erhalten, bezahlen Sie 
für die Kinderbetreuung in der Kita den Vollkostentarif gemäss unserer Tarifliste.

•Ihr Betreuungsgutschein muss spätestens einen Monat vor Eintrit oder Änderung von 
Ihnen beantragt sein. Er wird dann von der Kita bestätigt und von der Gemeinde 
verfügt. Sie riskieren sonst, dass Sie für zu spät angefragte Monate keinen 
Betreuungsgutschein erhalten und den vollen Tarif bezahlen müssen.

•Änderungen Ihrer Wohnsituation, Familiengrösse, Einkommen und Vermögen müssen 
Sie sofort im KiBon melden. Ihr Gutschein wird neu berechnet und dann verfügt.
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Wie beantrage ich einen Gutschein? 
 

 
 
Für Fragen und Hilfestellungen, auch zum Gutscheinwesen, stehen wir Ihnen gerne jederzeit 
zur Verfügung. Informationen zu den Betreuungsgutscheinen finden Sie zudem unter folgen-
dem Link: www.be.ch/bg 
 
 
profawo Bern, 07.10.2022 

1
•Stellen Sie das Gesuch online über www.kiBon.ch

2
•Richten Sie sich ein Kundenkonto ein und beantragen Sie den Gutschein. Sie werden 
Schritt für Schritt angeleitet, wie Sie vorgehen müssen.

3
•Wenn es beim Beantragen des Gutscheins Unklarheiten gibt, bitten wir Sie, direkt mit 
Ihrer Wohngemeinde Kontakt aufzunehmen. 

4
•Der Gutscheinbetrag wird nicht Ihnen direkt ausbezahlt, sondern an profawo Bern 
überwiesen. 

5
•Wir ziehen den Gutscheinbetrag von den Betreuungskosten ab und verrechnen Ihnen nur 
den effektiv zu bezahlenden Betrag. 

6
•Die Kosten für Mahlzeiten sind nicht Teil des Betreuungsgutscheines und werden jeweils 
separat ausgewiesen und verrechnet. 


